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Massenaufgebot schaltet bei der Entscheidung eine Menge von Zu-
fillen aus und gestattet die Wiedergutmachung von MiBerfolgen. Ge-
rade Frankreich bietet 1870/71 einerseits und 1914/18 anderseits ein
sprechendes Beispiel: 1870/71 Entscheidung des Krieges durch die
¢rsten Niederlagen des stehenden Heeres; 1914/18 Ueberwindung der
anfinglichen MiBerfolge durch die zihe Kraft des ganzen Volkes.

Darum sehen wir auch, dal das heutige Frankreich in seinen
Reorganisationsplinen keineswegs die Richtung auf das anglo-ameri-
kanische Wehrsystem nimmt, sondern unbeirrt auf dem Boden der
allgemeinen Wehrpflicht bleibt. Von ihrer Abschaffung oder auch
nur Einschrinkung ist iiberhaupt nicht die Rede.

Ob die Entwicklung, welcher das franzésische Wehrwesen
heute entgegenzugehen scheint, weiterschreiten oder stillstehen oder
sich zuriickbilden wird, héngt von vielfiltigen Umstinden der innern
und &ubBern Politik ab, und in politischen Dingen ist das Prophezeien
noch miBlicher als in vielen andern.

Es konnte gar nicht der Zweck dieser Zeilen sein, eine Prognose
zu stellen, sondern nur, zu zeigen, daB auch in friedlichen, ja vielleicht
kriegsmiiden Zeiten die Entwicklung nicht stille steht und Dinge vor
sich gehen, welche eben so viel Beachtung verdienen, in gewisser Hin-
sicht vielleicht wichtiger sind, als der historischen Riickblick auf die
kriegerischen Ereignisse selbst, in deren Schatten sie sich vollziehen.

Die Verwendung der Sap. Komp. I/5 im Verbande
| der 5. leichten Manbverdivision.
Eine Entgegnung. .
(Vergl. Allgem. Schweiz. Militdr-Zeitung 1926, Nr. 2, S. 78 ff.)
‘ Von Oberst Ziblin, Kdt. Inf.-Brig. 14, Ziirich.

Die' Betrachtungen des Herrn Hauptmann Streuli, Kdt. Sap.
Kp. 1/5, in der Februarnummer dieses Blattes iiber die Verwendung
seiner Sap. Kp. in den letzjahrigen Manévern der 5. leichten Division
veranlassen mich als damaligen Kommandanten dieser. Maniverein-
heit zu einigen Bemerkungen, sowohl weil die erwihnten Ausfiih-
rungen zum Teil einer Richtigstellung bediirfen, als weil sie teilweise
grundsétzliche Fragen zur Diskussion stellen, tiber die man in der
Armee zu einer einheitlichen Auffassung gelangen sollte.

Wenn Hauptmann Streuli sagt, die Sap. Kp. sei in den meister
Fallen auch technisch die Einheit, die ohne zwingenden Grund nicht
auseinandergerissen werden sollte, so ist dazu zu bemerken, da8 diese
Regel sich zwar theoretisch schon anhért, fiir unsere Verhiltnisse
aber praktisch unhaltbar ist, insbesondere im Bewegungskrieg. Wir
sind durch allerlei Erwégungen, die ich hier nicht zu erdrtern habe,
dazu gekommen, die Liinge der auf eine StraBe zu setzenden Kolonnen
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zu beschrinken, so dafll hiufig das kombinierte Regiment die be-
treffende Kolonne sein wird. Vielfach wird in unserem Gelinde auch
das kombinierte Regiment zur Kampfeinheit an Stelle der kom-
binierten Brigade. Da ist es aber mangels technischer Ausbildung der
Infanterie und mangels Infanteriepionieren unumginglich, diesen
Kolonnen und Kampfeinheiten Sappeure mitzugeben. Wir kénnen
keine Kampfgruppe, namentlich nicht in der Verteidigung, ohne
technische Truppen lassen. Da wir nicht genug Sappeurkompagnien
haben, um jeder solchen Gruppe eine Kompagnie abzugeben, miisser.
wir eben den Kp.-Verband zerreiBlen und die Kp. aufteilen. Wenn die
jetzige Organisation der Sap. Kp. nicht so sein sollte, daBl eine Auf-
losung in die drei Ziige ohne weiteres moglich wiire, so mul} die Kp.
so organisiert werden, dafl es ohne weiteres geht. Uebrigens soll dies
nach der Neuordnung und Beschaffung aller dort vorgesehenen
“Fuhrwerke nun auch der Fall sein. Die Geniewaffe und die Organi-
sation der Sap. Kp. wird sich den Bediirfnissen der Kampffihrung
und der Organisation der Marsch- und Kampigruppen anzupassen
haben und nicht umgekehrt. Es ist also ganz recht, wenn die Ma-
nover gezeigt haben sollten, daBl die derzeitige Organisation der Sap.
Kp. den Bediirfnissen der Truppenfithrung noch nicht vollkommen
entspricht. Gerade fiir solche Feststellungen sind die Mandver auch
da. Unrichtig aber wire es, aus dieser Unstimmigkeit den SchluB zu
ziehen, die Kampffilhrung sei anders einzurichten, nimlich so, dai}
die Sap. Kp. moglichst einheitlich zur Verwendung komme. Das
wiire nichts anderes als die Hauptsache der Nebensache unterordnen.
Uebrigens wird auch innerhalb der Geniewaffe meines Wissens
die Nichtaufteilung der Sap. Kp. durchaus nicht als ein Dogma be-
handelt, sondern im Gegenteil die hiufige Notwendigkeit dieser Auf-
teilung anerkannt und in Schulen und taktischen Kursen gelehrt.
Dem bei jedem Kommandanten begreiflichen Wunsche nach ein-
heitlicher Verwendung seiner Truppe unter seinem Kommando ent-
springt offenbar in der Hauptsache der von Hauptmann Streuli er-
wihnte Gedanke, nach dem Uebergang von Rot zur Verteidigung
am 8. September 1925 im Raume Wiesendangen-Rickenbach wire es
vielleicht vorteilhaft gewesen, den linken.Fliigel von Rot bis Ricken-
bach moglichst stark im Gelinde zu ,,verankern®, um dafiir dort
Krafte zur Verwendung auf dem rechten Fliigel und fiir die aktive '
Verteidigung frei zu bekommen. Nun gibt es ja bekanntlich fiir jede
taktische Frage verschiedene Lisungen, und ich will nicht behaupten,
daB die damals von mir gewihlte die allein richtige sei. Allein der
erwihnte Gedanke hilt bei néherer Priifung deshalb nicht stand,
weil er dem elementaren taktischen Grundsatze widerspricht, daB,
wer an einem Orte stark sein will, dies auch mit allen Mitteln zu er-
reichen suchen muf}. In der Verteidigung bedeutet das aber, dali an
jenem Orte, wo man stark sein will, auch die Widerstandslinie mog-
lichst stark sein muB und moglichst starke Widerstandszentren ge-
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schaffen werden miissen. Es hitte sich also, wenn die einheitliche
Verwendung der Sap. Kp. ein Grundatz wire, der der Kampffithruiig
vorzugehen hiitte, vielmehr fragen kionnen, ob die Sap. Kp. einheit-
lich auf dem rechten Fliigel einzusetzen sei. Das war deshalb nicht
angingig, weil die Kampfgruppe links unbedingt auch technische
Truppen haben mulite. Deshalb erhielt sie einen Sap. Zug. Es wiire
ein Fehler gewesen, die als die wichtigste erkannte Stelle nicht mog-
lichst stark zu befestigen und dafiir Befestigungsanlagen an einem
Orte zu errichten, iiber dessen geringere Bedeutung der Kommandant
sich zum vorneherein im Klaren war. Hauptmann Streuli schwebt
offenbar ein Grundsatz vor, der im Kampf um befestigte Stellungen
mit langen Linien gerechtfertigt erscheint, der aber bei der Lage von
Rot am 8./9. September nicht angewendet werden durfte.

Auch die Anregung zur aktiven Verteidigung ist mit Vorsicht
zu behandeln. Dieser Ausdruck ist bei uns vielfach zum Schlagwort
geworden. Man glaubt vielfach, vom Verteidiger immer verlangen zu
miissen, dafl er offensiv werden soll, nur um des Ausdrucks willen
und zum Nachweis des Heldentums, gleichgiiltig, ob dies der Lage
und Aufgabe und insbesondere dem Gelinde, der verfiigharen Zeit
und den vorhandenen Kréften entspreche. Zu solch’ offensivem Ver-
halten gehort aber namentlich, daff man hinter den Truppen vorderer
Linie noch gehorig Reserven hat, um einen Erfolg ausniitzen zu
konnen, und dall man Zeit hat. Sonst ist die ganze Offensivaktion
nicht als eine unniitze Aufopferung der Krifte und eine schione Geste!
Im- Manover freilich, wo die Leute nicht fallen, kommt die nutzlose
Opferung der Krifte nicht so deutlich zum Ausdruck; um so mehr
dagegen die schione- Geste. Wir haben alle Veranlassung, uns vor
diesem Scheine zu hiiten. Bei der Ausdehnung des roten Abschnittes
am 8./9. September war mit den vorhandenen Kriften eine sog. aktive
Verteidigung im Sinne eines nachhaltigen Angriffes auf Blau, um
dieses wirksam zu schlagen, ausgeschlossen und hitte nur die Ge-
schifte von Blau besorgt und den erhaltenen Auftrag gefihrdet.

Vollstiindig einig gehe ich mit Hauptmann Streuli darin, daB
die Sap. Ziige nicht hatten infanteristisch verwendet werden sollen,
auch nicht nach Vollendung der ihnen zugewiesenen Arbeiten. Unsere
Infanterie-Kommandanten werden in allen taktischen Kursen in
diesem Sinne angeleitet, so daB ich mich veranlafBit sah, diesem Wider-
spruch zwischen Theorie und Praxis nachzugehen. Aus den einge”
gangenen Berichten ergibt sich, dall eine eigentliche gewollte infan-
teristische Verwendung nur fiir den Sap. Zug bei Sulz (Kp. 11/67)
stattfand (als Besatzung eines Abschnittes). Die andern beiden Ziige
wurden, als wegen der Kampfeshandlung die Arbeiten unméglich
wurden, zu den Bat.-Reserven zuriickdirigiert und mit diesen nachher
in die Kampfeshandlungen verwickelt. Auch dies hitte seitens der
Inf.-Kommandanten vermieden werden sollen und wire im bloBen
Mangver wohl auch méglich gewesen. Allein ich glaube, daB in solchen

-
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Fillen auch ein Sap.-Leutnant oder -Oberleutnant nicht nur berech-
tigt, sondern verpflichtet ist, den betr. Inf.-Kommandanten zunichst
darauf aufmerksam zu machen, daBl seine technische Aufgabe fertig
ist oder nicht vollendet werden kann, und daB daher der Zug wieder
zur Sap. Kp. zuriickgehen sollte. Erst wenn der Inf.-Kommandant
sich trotzdem die weitere Verfiigung vorbehilt, ist der Sap.-Offizier
von jeder Mitverantwortung fiir die unrichtige Verwendung seines
Zuges entlastet. :

Unzutreffend ist, daB die Sap. Kp. am 9., nach Bekanniwerden
des neuen Korpsbefehls, noch vor Einbruch der Dunkelheit hatte
wertvolle Dienste leisten kinnen, wenn sie rechtzeitig zuriickgezogen
und event. auf Lastwagen abtransportiert worden wire. Hauptmann
Streuli iibersieht, daf der Korpsbefehl die Aufnahme der Bewe-
gungen bei den Truppen von Rot erst auf 18.00 gestattete. Ein
fritheres Weggehen hatte ins Gebiet des ,,Vortelns® gehort. Es ist
denn auch damals Bauptmann Streuli, der nach Aufteilung der
Sap. Kp. als technischer Berater zum Stab der leichten Division kom-
- mandiert war, nicht eingefallen, dem Div.-Kommandanten eine
solche MaBnahme vorzuschlagen, wozu er ja sonst berechtigt und. ver-
pflichtet gewesen wire. Zudem muBte doch erst die Rekognoszierung
und Wahl der neuen Stellung erfolgen,. bevor man mit bauen. an-
fangen konnte. Bei der Ausdehnung der neuen Stellung wurde es aber
18.30, bis nur der Befehl an die Regimenter gegeben werden konnte,
vorldufig die Dorfer und Strafen in den neuen Abschnitten zu be-
setzen und feindwirts zur Verteidigung einzurichten. Auf Stellungs-
. bau muBte mangels Moglichkeit einer Detailrekognoszierung vor Ein-
bruch der Dunkelheit an diesem Abend verniinftigerweise verzichtet
werden. : '

DaB der am 9. bei Bat. 69 befindliche Sap. Zug diesem Bat., das
eine neue.Verwendung als Reserve erhalten hatte, folgte (er wurde
von Henggart aus nicht vom Bat. ,mitgenommen®), ist nicht auf
~ einen Befehl des Bat.-Kdt. oder R.-Kdt. zuriickzufithren, sondern auf
eines jener vielen Miflverstindnisse, wie sie eben im Manover vor-
-zukommen pflegen”und nur ein kleines, niitzliches Abbild dessen
geben, was alles erst an Ungewolltem im Krieg passiert. Ueber die
weitere Verwendung dieses Zuges am 10. September bei Bat. 87 in
Hiinikon als Bat.-Reserve konnte ich nichts feststellen, da der Bat.-
Kdt. inzwischen leider gestorben ist. Immerhin ist auch zur Verwen-
dung bei Hiinikon zu bemerken, daB ein Teil der- Verantwortung fur
dieses an sich unerwiinschte Vorkommnis auch den betr. Zugskom-
mandanten treffen wiirde, wenn er nicht gegen diese Verwendung
opponiert haben sollte, was ich nicht weiff und daher auch nicht be-
haupten will. Ich erwihne dies lediglich deshalb, weil es Gelegenheit |
bietet, von dem so viel erwihnten Zusammenarbeiten der Waifen zu
sprechen, Die Verbindung der Waffen darf nicht nur darin bestehen,
daf die Truppen und Offiziere der betreffenden Waffen réumlich am
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gleichen Orte sind, sondern darin, dall die betreffenden Fiihrer mit-
einander reden und iiber die gemeinsame Verwendung ihrer Truppen
einig sind. Dabei ist es Sache des Spezialisten, sei er noch so viel
jinger im Alter oder im Grad, den Kommandanten der Kampftruppe,
der er zugeteilt ist, auf die beste Verwendung seiner Spezialtruppe
und seines Materials aufmerksam zu machen und gegebenenfalls Ein-
spruch gegen eine offenbar ungeeignete Verwendung zu erheben. Be- -
steht dann der Kommandant des Ganzen auf seiner MaBnahme, so
ist er dafiir allein verantwortlich; er wird es auch nur tun, wenn ihm
momentan die von ihm befohlene Verwendung als die wichtigere er-
scheint. Es wire also gemal diesem fir alle beim Kampf der verbun-
denen Waffen bheteiligten Kommandanten geltenden Grundsatz des
Ausspracherechts und der Aussprachepflicht der Spezialisten wohl
auch Sache des beim Stabe der leichten 5. Division befindlichen Sap.
Kp.-Kommandanten gewesen, beim Kommandanten der leichten 5.
Division oder dessen Stabschef gegen ihm ungeeignet erscheinende
Anordnungen Stellung zu nehmen oder Vorschlige fiir eine andere
Verwendung seiner Truppe zu machen, auch auf das Risiko hin, einen
ablehnenden Bescheid zu erhalten.

Zum Schluf muB ich noch mit aller Entschiedenheit den Satz
in den Betrachtungen des Hauptmann Streuli ablehnen, ,man (ge-
meint sind die Fithrer der Inf.-Truppen) frage sich nicht, was kann
mir der Sappeur leisten ?, sondern ,,wie werde ich ihn am raschesten
los* und dirigiere ihn daher zur Reserve. Diese Ausspruch zeigt eine
vOllig unrichtige und auch ungerechte Einschiitzung unserer Inf.-
Kommandanten, die sich alle Miihe fiir eine richtige Verwendung der
Sappeure geben. Er stimmt iibrigens auch nicht mit den eigenen, in
seinem Artikel wiedergegebenen Beobachtungen des Hauptmanns
Streuli im W. K. Denn die Sappeure sind dort zu technischen Ar-
beiten verwendet worden, wo die Inf.-Kommandanten eine solche Ver-
wendung fir zweckdienlich erkannten und so lange sie ein Arbeiten
wegen der Kampfhandlungen fiir moglich hielten. Sie auf neue Ver--
wendungsmioglichkeiten oder darauf aufmerksam zu machen, dafl die -
Zige nun besser wieder zur Kp. zuriickdirigiert wiirden, wire Sache
der Sap.-Offiziere gewesen. Es soll gar nicht in Abrede gestellt wer-
den, dafi wohl hdufig der Inf.-Kommandant nicht weil3, wie er den
groften Nutzen aus der ihm zugeteilten Spezialwaffe ziehen kann.
Das ist sehr begreiflich, weil er dariiber meist nur theoretische, keine
praktischen Kenntnisse hat. Es ist auch ganz selbstverstindlich, daB-
er nicht die gleich guten Kenntnisse dariiber haben kann, wie der
Spezialist selbst. Sonst brauchten wir letztere gar nicht. Thm aber
wegen dieses naturgemiBen Mangels geradezu pflichtwidrige Absicht
zu unterstellen, ist nicht angingig. Vielmehr mufl bei beiden Waffen
das angestrebt werden, was mit Bezug auf die Artillerie heute
meistenorts in befriedigender Weise erreicht wurde, nimlich, daB die
Fithrer und Kommandanten beider Waffen sich verstindigen und
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dall der Spezialist bei dieser Gelegenheit, die er notigenfalls selber
herbeizufithren hat, ungescheut seine Ansicht gegeniiber dem Infan-
teriefithrer ausspricht. Nur dann wird das bestmégliche Ergebnis fiir
den ganzen Truppenkérper und fir die Verwendung der Spezmlw affe
im besonderen erzielt werden.

Erwiderung.
(Eingesandt der Eidgen. Kriegsmaterialverwaltung.)

Es ist sonst nicht unsere Gepflogenheit, jede Unrichtigkeit in
Publikationen, die den Dienst unserer Verwaltung und der ihr unter-
stellten Anstalten behandeln, zu relevieren.

Der Zusatz der Redakﬁwn zur Abhandlung des Leutnant Bruno
Campiotti ,,Ueber Mobil- und Demobllmachung in Nr. 3 des Jahr-
ganges 1926 der Allgemeinen Schweizerischen Militdrzeitung stellt
aber die tatsichlichen Verhdltnisse derart auf den Kopf, daff wir ihn
unmoglich unerwidert lassen konnen.

1. Die Redaktion schreibt in ihrem Zusatz:

,» B8 gibt — leider — auch heute noch da oder dort Zeughaus-
verwalter, welche gar nicht sehr scharf darauf sind, das Material
bei der Ruckgabe gut retabliert zu bekommen, weil dle Zeughaus-
reparaturen ,auf Kosten des Kurses‘ ihnen w111k0mmene und fir
die Zeughausrechnung ersprieflliche Arbeit verschaffen.*

Diese Bemerkung enthilt an die Adresse der Zeughausverwalter
in ungerechtfertigter Weise den Vorwurf schwerer Pflichtverletzung.

Ungerechtfertigt ist der Vorwurf, weil er auf der falschen Vor-
aussetzung fulit, die Zeughausreparaturen gingen auf Ko%ten des
Kurses.

Ein einziger Blick in die Gruppierung des Voranschlages zelgt
daf}- die Instandstellung des Korps- und Instruktionsmaterials durch
die Zeughiuser nach seinem Gebrauch in Schulen und Kursen aus
Spezialkrediten bestritten wird, die der Kriegsmaterialverwaltung zur
Verfiigung und mit den Kurskosten in gar keinem Zusammenhang
stehen.

Diese Kredite stehen denn auch nicht im Abschnitt I1., Aus-

bildung der Armee, sondern im Abschnitt III., Awusriistung der
Armee, B, Materialunterhalt und Ersatz.
_ Bei den Zeughausverwaltungen ist seit dem Aktivdienst der Per-
sonalabbau so intensiv durchgefiithrt worden, dall sie wirklich nicht
darauf angewiesen sind, sich zur Beschaftlgung der Arbeiter mit List
und Schlauheit Mehrarbeit zu verschatfen.

Zu den 250 stindigen Arbeitern in den 28 eldgen Zeughausern
mufiten im Jahre 1925 fiir die Instandstellung des Korpsmaterials
durchschnittlich 118 Aushilfsarbeiter per Monat eingestellt werden.



	Die Verwendung der Sap. Komp. I/5 im Verbande der 5. leichten Manöverdivision : eine Entgegnung

